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Das Eidgenössische Militärdepartement (EMD)

Der «acA/o/ge«</e /IrhAe/ so// e/'«en An/zen £7>iA//'c7c /« rf/e Organ/sof/on sow/e rf/'e Yt«/gaAertre/7i/«g />«

DA/D gewäAre«. SïcAer Aö««/e üAer Aie e/«ze/«e/î /w«A//o«efl ««A r//<? /I a/gaAen rfer 5«/it/esä/wfer «ocA

weAr gescAr/eAen werc/e«; /cA AaAe m/cA /wr e/«e« I/AerA//c/c r/o räAer en/scA/et/en.

I. Organisation
Die oberste Leitung des Militärwesens ist Auf-
gäbe des Bundesrates. Dieser lässt sie durch das

Eidgenössische Militärdepartement (EMD) be-

sorgen. Zu diesem Zweck ist das EMD in fünf
Hauptgruppen gegliedert:
1. Gruppe für Generalstabsdienste (GGST)

Chef: Generalstabschef
2. Gruppe für Ausbildung (GA)

Chef: Ausbildungschef
3. Gruppe für Rüstungsdienste (GRD)

Chef: Rüstungschef
4. Kommando der Flieger- und Fliegerabwehr-

truppen; Chef: Kommandant der Flieger- und
Fliegerabwehrtruppen

5. Direktion der Militärverwaltung (Generalsek-
retariat)
Chef: Direktor der Militärverwaltung

Zur Erfüllung der Leitungsaufgaben stehen dem
Vorsteher des Eidgenössischen Militärdeparte-
mentes, Bundesrat Kaspar Villiger, einerseits
der Le/tangss/oA und andererseits die Komm/s-
Vo« /Ar m////är/scAe /. «nr/esver/e/A/guai# (AML)
zur Verfügung. Der Leitungsstab, dem der Ge-
neralstabschef, der Ausbildungschef, der Rü-
stungschef, der Direktor der Militärverwaltung
und - soweit es seine besonderen Aufgaben be-
trifft - der Kommandant der Flieger- und Flie-
gerabwehrtruppen angehören, hat keine Ent-
Scheidungsbefugnisse. Er ist «lediglich» bera-
tendes Organ, dem aber auch die Koordination
der Geschäfte auf der Ebene des Departementes
übertragen ist. Der Departementschef kann aus-
serdem den Leitungsstab mit Vollzugs- und
Kontrollfunktionen betrauen. Der Direktor der
Zentralstelle für Gesamtverteidigung kann den
Sitzungen des Leistungsstabes beiwohnen.

Die Kommission für militärische Landesvertei-
digung ist ein beratendes Organ in Militärfra-
gen. Es wird jeweils zu den wichtigsten Fragen
der Gestaltung des Wehrwesens angehört. Die-

ser Kommission gehören die Mitglieder des Lei-
tungsstabes, mit Ausnahme des Direktors der
Militärverwaltung, sowie die Kommandanten
der vier Armeekorps an.

II. Organigramm
Siehe nachfolgende Seite.

III. Leitung/Aufgaben
1. Generalstabschef

Chef der Gruppe für Generalstabsdienste ist der
Genera/sroAscAe/ Er leitet die Vorbereitungen
für die operative Kriegsbereitschaft, insbeson-
dere für die Massnahmen bei erhöhter Gefahr,
der Mobilmachung, des Aufmarsches und des

Einsatzes der Armee unter Einschluss der Fra-

gen der Führung, des Nachrichtendienstes und
der Abwehr, der Versorgung, der Transporte, des

Territorialdienstes und des AC-Schutzdienstes.
Er ist für die militärische Gesamtplanung und
die Bearbeitung aller Fragen im Zusammen-
hang mit der Organisation des Heeres verant-
wortlich. Weiter bestimmt er die Zahl der jähr-
lieh den einzelnen Truppengattungen zuzuwei-
senden Rekruten. In Zusammenarbeit mit dem
Rüstungschef und den Bundesämtern legt er die
militärischen Anforderungen an das Kriegsma-
terial fest; er beurteilt die für die Beschaffung in
Frage kommende Bewaffnung und Ausrüstung
und ordnet die Truppenversuche an. Er leitet zu-
dem die Generalstabskurse und bearbeitet die
militärischen Fragen auf dem Gebiet des Völ-
kerrechtes.

2. Ausbildungschef

Der ^ «sA/A7««gscAe/ ist Chef der Gruppe für
Ausbildung. Ihm obliegt insbesondere die sol-
datische, taktische und technische Ausbildung
in den Rekruten- und Kaderschulen sowie in den
zentralen Schulen und Kursen. Er leitet die Re-

krutenaushebung, stellt den jährlichen Dienst-
leistungsplan für die Kurse im Truppenverband
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Organigramm des Eidgenössischen Militärdepartemetes
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auf und regelt die Belegung der Waffen-,
Schiess- und Übungsplätze, für deren Verwal-
tung er zuständig ist. Die Beschaffung der mili-
tärischen Lehrmittel ist ihm genauso übertragen
wie er für alle mit dem Instruktionskorps zusam-
menhängenden Fragen sowie für die Tätigkeit
auf dem Gebiet der geistigen Wehrbereitschaft
zuständig ist. Schliesslich ist er verantwortlich
für die Leitung der militärischen Vorbildung
und der ausserdienstlichen Weiterbildung, des

ausserdienstlichen Schiesswesens, des Wehr-
sports und des Armeefilmdienstes.

3. Rüstungschef

Der /?«srM«g5t /îç/'leitet die Tätigkeit der Gruppe
lür Rüstungsdienste. Er bearbeitet im Rahmen
üer militärischen Gesamtplanung die mit der
kriegstechnischen Forschung, der Entwicklung
und Beschaffung von Kriegsmaterial zusam-
menhängenden wissenschaftlichen, techni-
sehen, industriellen, wirtschaftlichen und 11 nan-
ziehen Aufgaben. Er erfasst im Rahmen seiner
Planung die verfügbaren Möglichkeiten der
Privatindustrie, der Rüstungsbetriebe und der
wissenschaftlichen Institutionen und verfolgt
die kriegstechnische Forschung, die Entwick-
lung und Produktion des Rüstungsmaterials im
In- und Ausland. Aufgrund der militärischen
Anforderungen legt er die technischen Anforde-
rungen an das Kriegsmaterial fest. Er erarbeitet
die Für die Typenwahl notwendigen Unterlagen
und trifft - sofern sich nicht eine übergeordnete
Stelle diesen Entscheid vorbehält - die Wahl
des am besten geeigneten Typs. Schliesslich
fuhrt er im Rahmen der bewilligten Objektkredi-
te und unter Beachtung der militärischen Priori-
täten die Beschaffung durch.

4. Kommandant der Flieger- und Fliegerabwehr-
tnippen

Der fornma/irfant t/cmF/mgim- //«r/F/mgera/nve/m-
""PPC« ist in Personalunion militärischer Korn-
mandant und Chef einer Verwaltungsgruppe.
Er sorgt insbesondere für die Bereitschaft der
Luftkriegsmittel und bearbeitet die Probleme
der Luftkriegführung.

5- Direktor der Militärverwaltung
Der DmeG/m r/er/Vf/7/7amwrt/nmg ist der Gene-
ralsekretär des EMD. Er bearbeitet die Geschäf-
te, die das Departement dem Bundesrat und
dem Parlament vorzulegen hat. Ihm obliegt die
abschliessende Bearbeitung des jährlichen Vor-

anschlages und der Staatsrechnung des Militär-
departementes. Er leitet ferner die Personalan-
gelegenheitcn des Departementes, den Rechts-

dienst, den Liegenschaftsdienst und den Finanz-
dienst. In seinen Aufgabenbereich Fällt schlicss-
lieh das Informationswesen, soweit es sich auf
die Öffentlichkeit bezieht.

IV. Die Waffenchefs
Die fF<;//i"//(7;ç/.V leiten als Direktoren die Bun-
desämter Für Infanterie, für Mechanisierte und
Leichte Truppen, Für Artillerie, Für Militärflug-
wesen und Fliegerabwehr, Für Genie und Fe-

stungen, für Übermittlungstruppen und für Sa-

nität. Sie stehen an der Spitze des Instruktion-
korps ihrer Truppengattung. Sie sind zuständig
fürdieOrganisationderSchulen und Kurse ihrer
Truppengattung, die Verwaltung der vom Bund
zu bildenden Einheiten und Stäbe sowie die Be-

handlung von Dispensationsbegehren, soweit
diese nicht den Kantonen zufallt. Die Direkto-
ren der anderen Bundesämter mitTruppen üben
analoge Funktionen aus.

V. Die besonderen Aufgaben der
Bundesämter

a) Das ßi/Mße.swwr /im GVn/'e ««ß
fß/16'F/ bearbeitet die taktischen und organisa-
torischen Fragen der Geländeverstärkung. Es ist

zuständig für das Erstellen und den Unterhalt
der Bauten und Anlagen im Bereich der Festun-

gen samt der dazugehörenden Bewaffnung, Mu-
nition und Ausrüstung, das Korpsmaterial der
Festungstruppen und des Festungswachtkorps.
Ihm obliegt die Ausbildung der Angehörigen
der Festungstruppen. Das Festungswachtkorps
ist ihm unterstellt.

b) Das /im Ü/>m«/rr/i/M,e.vrra/;/w;

fß/ft/FA/j leitet die Kriegsvorbereitungen im
Bereich der permanenten Übermittlungsanla-
gen. Es koordiniert den technischen Ausbau der
Anlagen und kontrolliert sie, leitet die Kryptolo-
gie und das Chiffrierwesen und koordiniert die
Massnahmen der elektronischen Kriegsführung
und der elektronischen Datenverarbeitung. Die
Leitung und Koordination aller Belange des

Eeldtelegrafen- und Feldtelefondienstes fallen
ebenfalls in seine Zuständigkeit.

c) Das ßimc/e.vflwz/im/mn/rû/ 7ß/LS'/l/V/ leitet das

Militärsanitätswesen, einschliesslich des Rot-
kreuzdienstes, die militärärztliche Beurteilung
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der Wehrpflichtigen, die Schutzmassnahmen

gegen biologische Kampfmittel sowie die Be-
kämpfung ansteckender Krankheiten in der Ar-
mee. Im weiteren ist ihm die Beschaffung des

Sanitätsmaterials und die Verwaltung der ent-
sprechenden Armeereserven sowie die Sicher-
Stellung des erforderlichen Spitalpersonals bei

Mobilmachung übertragen. Es bearbeitet auch
die Probleme des koordinierten Sanitätsdienstes
im Rahmen der Gesamtverteidigung.

d)Das 06 erA.77egvit0mw/.««/v«r fOÄW,) ist Zen-
tralstelle für das Rechnungs-, Verpflegungs- und
Betriebsstoffwesen der Armee. Es beschafft und
verwaltet die Verpflegungs- und Betriebsstoff-
Vorräte und die Munitionsreserven. Weiter be-

treut es das Unterkunftswesen.

e) Das ßf/nrteaOTt y«A 7>a/25po/W«ppefl fß/1777
ist Zentralstelle für alle Fragen der Motorisie-
rung der Armee. Es bearbeitet die Belange der
Strassen- und Wassertransporte sowie des mili-
tärischen Strassenverkehrs. Die Koordination
der Fach- und Fahrschulung aller Motorfahr-
zeugführer der Armee sowie die Bearbeitung
der Probleme der Unfallverhütung sind eben-
falls ihm übertragen.

f) Dem ßwrtffeamt y«r Zu/Wc/rutztruppe«
7S/I.LS7) obliegt die Verwaltung der geschützten
Unterkünfte, die für die Luftschutztruppen in
der Nähe ihres vorgesehenen Einsatzraumes er-
richtet wurden. Es ist Koordinations- und Leit-
stelle für die Katastrophenhilfe in Friedenszei-
ten im Inland.

g) Die AVmg.smarena/vewa//uflg('Ä'M!'9 leitet die

Truppengattung Materialtruppen mit den dazu-
gehörenden Versorgungs-, Fabrikations- und
Unterhaltseinrichtungen. Sie leitet den Mate-
rial- und Unterhaltsdienst der Armee und sorgt
Für die Verteilung, Unterbringung und Verwal-
tung des beschafften Materials und dessen Ab-
gäbe an die Schulen und Kurse. Ihr sind die eid-
genössischen Zeughausverwaltungen, die Ar-
meemotorfahrzeugparks und die Pulververwal-
tung unterstellt.

h)Das yi/r /«/awfe/v'e ffi/f/ATf) ist
Koordinationsstelle für Infanterie- und Panzer-
abwehrwaffen, Für die Ausbildung an diesen, für
das infanteristische Kampfverfahren sowie für
die Ausbildung im Gebirgs- und Traindienst.

i) Das Sottes'«/«?/ma Mec/iams/eAte ma;a/ Le/c/rte
7h/ppe« fß/lA/Z,7y ist Koordinationsstelle fürge-
panzerte Raupenfahrzeuge und die Ausbildung

an diesen, für das Kampfverfahren mechanisier-
ter Truppenkörper sowie für das Führungsver-
fahren und die Stabsorganisation der Mechani-
sierten Divisionen.

k) Das ämam/c.swaM yüA /(/V;7/en'e fß/l/IR7) ist
Koordinationsstelle für das Artilleriematerial,
für die Ausbildung an diesem und Für alle Fra-

gen der FeuerFührung und Feuerleitung der mo-
bilen Artillerie und derjenigen in den Festun-
gen.

I) Das ßa/n/ejwwty«> /1a//m/öa;Ama (7?/17)/) bear-
beitet die personellen Angelegenheiten der Of-
fiziere sowie alle Fragen im Zusammenhang mit
der Wehrpflicht, dem militärischen Kontroll-
und Beförderungswesen, dem Identitätsdienst
der Armee, der Dienstbefreiung und dem Ur-
laubs- und Dispensationswesen im aktiven
Dienst. Es ist verantwortlich für die Information
der Truppe und verfügt zu diesem Zweck über
die Dienststelle Truppeninformationsdienst
(TID). Im weiteren ist es zuständig für die Fra-

gen der Armeeseelsorge. Ihm unterstellt sind
die Dienststelle Militärischer Frauendienst und
der Fürsorgechef der Armee mit der Zentralste!-
le für Soldatenfürsorge.

m) Die Gruppe yü> Rü.s7a«g.«//eA(,vre weist eine
produkteorientierte Grundstruktur auf; sie um-
fasst die Ze«/ra/en Z)/e«.sVe und drei nach Mate-
rialkategorien geordnete Produktionsbereiche,
die Rü.sti/ng.vä/uter / /m.v i. Der Direktor der Zen-
tralen Dienste ist zugleich Stellvertreter des Rü-
stungschefs. Die Zentralen Dienste umfassen
die Instanzen, welche für die Geschäftspolitik
sowie die Koordinations-, Überwachungs- und
Dienstleistungsaufgaben verantwortlich sind,
und sorgen dadurch für die «unité de doctrine»
in der GRD. Die Rüstungsämter ihrerseits ver-
fügen über alle wesentlichen technischen und
kommerziellen Mittel, um möglichst autonom
die ihnen zugewiesenen Sachgeschäfte abzuwik-
kein.

Im /ma sind die
sechs staatlichen Betriebe für Forschung, Ent-
wicklung und Produktion von bestimmten Rü-
stungsgütern zusammengefasst, nämlich:

- die Eidgenössische Konstruktionswerkstätte
in Thun,

- die Eidgenössische Munitionsfabrik
in Thun,

- die Eidgenössische Munitionsfabrik
in Altdorf,
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- die Eidgenössische Waffenfabrik in Bern,

- die Eidgenössische Pulverfabrik
in Wimmis,

^ das Eidgenössische Flugzeugwerk
in Emmen.

n) Das ÖMM(/rv<7w/ /iVr /V////7äz/7r/.tfvvt'.sz'« ur;r/ F//>-
gera/nve/zr (7J/I/•'/') bearbeitet das Militärflugwe-
sen, die Fliegerabwehr sowie den Übermitt-
lungs-und Radardienst der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen. Ihm sind das Überwachungsge-
sehwader und das Fliegerärztliche Institut un-
terstellt.

o) Dem ß ;//ic/c.syzotr/«r /V/7/'rü/////#/;/atze fß,4/V/'J
obliegen die Verwaltung, der Unterhalt und die
Bereitstellung der M ilitärflugzeuge, der Flieger-
abwehrlenkwaffen, der permanenten Übermitt-
lungs-, Radar- und Führungseinrichtungen und
der Waffen-, Schiess- und Übungsplätze der
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen sowie der
Betrieb der Flugplätze, wenn auf diesen keine
Truppe im Dienst steht.

p) Dem f/, + 77

obliegt die Anfertigung der gesamten Karten-
ausrüstung der Armee. Es besorgt zu diesem
Zweck auch die Landesvermessung.

q)Der O/xv/e/r/^nww/.v.vär (WAO hat die Ober-
aufsieht über die Erledigung von Sach- und
Landschäden, die von der Truppe verursacht
werden.

r) Der 0/>erat/r//7or fO/f) verwaltet die Militär-
Strafrechtspflege und den Dienstzweig Militär-
justiz, für den ihm die Befugnisse eines Waffen-

chefs zustehen. Er stellt Antrag für die Emen-
nung der Richter und Ersatzrichter der Militär-
gerichte.

s) Die Ze«rra/.s/e//e /«/ Ge.swMrve/Zfv'rf/'g«//#

(ZG'KJ ist nur administrativ dem Militärdeparte-
ment unterstellt. Sic bildet - zusammen mit
dem Stab für Gesamtverteidigung - die Lei-
tungsorganisation, die dem Bundesrat für die

Leitung der Gesamtverteidigung zur Verfügung
steht.

VI. Die wirtschaftliche Bedeutung
der Gruppe für Rüstungsdienste

Die folgenden Zahlen illustrieren die Wirtschaft-
liehe Bedeutung der Gruppe für Rüstungsdien-
ste. Mit einem durchschnittlichen jährlichen
Zahlungsvolumen von gegen zwei Milliarden
Franken gehört die Gruppe für Rüstungsdienste
zu den bedeutendsten Auftraggebern der
Schweiz. Sie steht mit gegen 6000 Industrie-,
Handels- und Gewerbebetrieben im In- und
Ausland in Geschäftsbeziehungen und erteilt
jährlich über 6000 Aufträge. Von den Rüstungs-
ausgaben gingen in den letzten Jahren durch-
schnittlich 32 Prozent ins Ausland, 55 Prozent
an private Firmen in derSchweiz und 13 Prozent
an die Eidgenössischen Rüstungsbetriebe. Für
Forschung, Entwicklung und Versuche werden
jährlich rund 150 Millionen Franken ausgege-
ben, die zu etwa zwei Dritteln den Hochschulen
und der Privatindustrie zugute kommen.

/'ou/'/Vv A/o/;cer, lEu///.v(7/c«

An die Korrespondenten der Sektionsnachrichten

Für die termingerechte Einsendung der Manuskripte im vergangenen Jahr bedankt sich die Redaktion.

Iiier nun der neue Terminplan tür 1991:

März
April
Mai
Juni

4. 2.91 Montag
4. 3.9| Montag
I. 4.91 Montag
6. 5.91 Montag

Juli 3. 6.91 Montag
August 1. 7.91 Montag
September5. 8.91 Montag
Oktober 2. 9.91 Montag

November 30. 9.91 Montag
Dezember 4.11.91 Montag
Januar 92 2.12.91 Montag

Dies sind die letzten Einsendetermine!
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